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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Trümper, 
 
In der Präsentation des Dezernat V – Soziales, Jugend und Gesundheit, welche dem Finanz- 
und Grundstücksausschuss vorgetragen wurde, wird bezüglich der Aufnahmebegehren ins 
Frauenhaus Magdeburg eine Steigerung der Ablehnungsquote von 14,9% im Jahr 2017 über 
40,5% im Jahr 2018 auf 60,2% für den Stichtag 04.11.2019 dargestellt. 
 
Diesbezüglich frage ich: 
 

1. Wie kommt es zu dieser extremen Steigerung der Ablehnungsquote auf 
Aufnahmebegehren in das Frauenhaus Magdeburg? 
 

2. Wie entwickelt sich die Anzahl der Aufnahmebegehren innerhalb der letzten 10 Jahre? 
Wie entwickelte sich im gleichen Zeitraum die Ablehnungsquote? 

 
3. Wie entwickelte sich dementsprechend die durchschnittliche Aufenthaltsdauer im 

Frauenhaus in den letzten 10 Jahren? 
 

4. Wie entwickelte sich die Kapazität des Frauenhauses in den letzten 10 Jahren? 
 

5. Wie entwickelte sich der Anteil an Frauen mit Migrationshintergrund an den 
Aufnahmebegehren in den letzten 10 Jahren? Wie entwickelte sich im gleichen Zeitraum 
deren Ablehnungsquote? 
 

6. Bewertet die Stadt die derzeitige Kapazität des Frauenhauses als ausreichend? 
 

 
Stellungnahme: 
 

1. Wie kommt es zu dieser extremen Steigerung der Ablehnungsquote auf 
Aufnahmebegehren in das Frauenhaus Magdeburg? 

 
Immer mehr Frauen wurde und wird durch Öffentlichkeitsarbeit und ein engagiertes Netzwerk 
gegen Gewalt an Frauen und Kindern bekannt, dass es für sie Möglichkeiten gibt, sich und ihre 
Kinder vor häuslicher Gewalt und oder Stalking zu schützen. Diese Entwicklung hat 
insbesondere in 2018 die stark angestiegene Anzahl der Vorsprachen zu Aufnahmebegehren 
begründet. Die akute Erhöhung wurde noch in 2018 erkannt und Maßnahmen wurden 
eingeleitet, um Abhilfe zu schaffen. Diese befinden sich aktuell in der Beschlussphase.  
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2. Wie entwickelt sich die Anzahl der Aufnahmebegehren innerhalb der letzten 10 
Jahre? Wie entwickelte sich im gleichen Zeitraum die Ablehnungsquote? 

 
Eine statistische Erhebung der Anzahl zur Inanspruchnahme der Hilfsangebote gibt es durch 
Zielvereinbarungen erst seit 2017. Bis dahin wurde ausschließlich mitgeteilt, wie viele Frauen im 
Frauenhaus aufgenommen wurden, so dass eine Entwicklung der Ablehnungsquote erstmals im 
IV. Quartal 2018 aufgezeigt werden konnte.  
 

3. Wie entwickelte sich dementsprechend die durchschnittliche Aufenthaltsdauer im 
Frauenhaus in den letzten 10 Jahren? 

 
Die Daten liegen seit 2011 vor: 
 
2011     53 Tage 
2012  45 Tage 
2013  44 Tage 
2014  47 Tage 
2015  41 Tage 
2016  42 Tage 
2017   46 Tage 
2018  68 Tage 
 

4. Wie entwickelte sich die Kapazität des Frauenhauses in den letzten 10 Jahren? 
 
Das Frauenhaus Magdeburg hat seit 2009 10 Frauen und 12 Kinderplätze 

 
5. Wie entwickelte sich der Anteil an Frauen mit Migrationshintergrund an den 

Aufnahmebegehren in den letzten 10 Jahren? Wie entwickelte sich im gleichen 
Zeitraum deren Ablehnungsquote? 

 
Für die Aufnahmebegehren und die Ablehnungsquote liegen keine statistischen Erhebungen 
vor. 
 

6. Bewertet die Stadt die derzeitige Kapazität des Frauenhauses als ausreichend? 
 
Nein. Im Rahmen der Datenauswertungen (IV. Quartal 2018) wurde die als notwendig 
erkannte Anpassung der Kapazität des Frauenhauses Magdeburg eingeleitet.  

 
 
 
 
 
 
Borris 
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